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RS OGH 1959/10/28 5Ob442/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1959

Norm

ABGB §167 b

ABGB §1042

ZPO §226

Rechtssatz

Das Gericht hat auch dann, wenn die Kindesmutter ihren Anspruch auf Ersatz der für das Kind aufgewendeten

Transportkosten und Krankenhauskosten und Hinweis auf § 167 ABGB geltend macht, den vorgetragenen Sachverhalt

nach allen in Betracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten (§ 1042 ABGB !) zu überprüfen.
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